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Beschluss vom 13.04.2018 
 

Öffentlichkeitsarbeit zur Schulbauoffensive endlich abgestimmt! 
 

Der Landeselternausschuss fordert die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, die Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung und Wohnen sowie die Senatsverwaltung für Finanzen auf, bis zum Beginn 
der Sommerferien 2018 eine zwischen und mit allen genannten Senatsverwaltungen abgestimmte, fort-
laufend zu aktualisierende Veröffentlichung zur Schulbauoffensive vorzulegen und damit erstmals „auf 
einen Blick“ 
 

• eine vollständige Übersicht der geplanten Maßnahmen, Zahlen und Fakten zu Schulsanierung 
und Neubau aller beteiligten Senatsverwaltungen zu präsentieren, 

• die Kriterien für den bis dahin veröffentlichten Schulbaufahrplan darzustellen, 
• das Verfahren für die konsequente Umsetzung der Vorhaben innerhalb des Zeit- und Kosten-

rahmens zu erläutern, 
• das Verfahren des Finanz- und Kostencontrollings im Rahmen des Schulausgabenplafond 

2017-2026 darzustellen, 
• die Aufgaben der Geschäftsstelle „Schulbauoffensive“ darzulegen, 
• mögliche Herausforderungen und Probleme klar zu benennen, 
• das Verfahren zu beschreiben, wie eine jährliche Evaluation der Maßnahmen der Schulbauof-

fensive durchgeführt wird. 
 
Die Veröffentlichung soll übersichtlich und für die Allgemeinheit in verständlicher Sprache (kein „Amts-
deutsch“!) verfasst werden. 
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